
Gründungsprotokoll des Kreisverbandes
Lands~erg/Lech der Piratenpartei Deutschland

Datum:
Zeit:
Ort:

U21.Jänner2012
1 9h 10 bis xxhyy
Gaststätte im Sport- und Veranstaltungszentrum, Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg
am Lech

1) Anwesen e:

Es waren 18 akkreditierte Mitglieder anwesend. Die Akkreditierung erfolgte von Manfred Plechaty und
Thomas Göttlmann.

2) Tagesord~ung:

Es wurde folgende Tagesordnung angenommen

1. Eröffnung durch Organisationsleiter /BzV/L V
2. Bestellung eines Versammlungsleiters, Vorschlag durch Zuruf
3. Einigung auf einen Protokollführer/in

I
4. Warl des Wahlleiters, Ernennung der Wahlhelfer
5. Be~rüßungen durch Versammlungsleiter

a. Begrüßung der Mitglieder
1111). Begrüßung der Gäste
~ ..

G. Feststellung, ob Offentlichkeit/Presse erwünscht - einstimmig angenom-
men

d. Feststellung, dass während der Sitzung Bild-Aufnahmen gestattet sind-
I einstimmig angenommen

e. Akkreditierung (Wer, Ergebnis) 18 Piraten sind akkreditiert
6. Aussprache über die Gründung des Kreisverbandes

a. Feststellung, dass die Gründung eines KV erwünscht ist. - einstimmig an-
I genommen

~. Abstimmung über die Gründung - einstimmig angenommen
7. Beratung und Feststellung der Kreissatzung

a. Festlegung Verfahren (step-by-step)

B. Abarbeitung, Aussprache, Abstimmung nach Paragraphen

~. Hinweis, dass zwei Kassenprüfer vorgesehen sind

d. Beschluss der endgültigen Version en-bloc
8. Wa~l des Vorstandes

a. Vorsitzende(r)

ti. Stv. Vorsitzende(r)

+
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3) Gründun Irämter;

a) Versa1?fmlungsleiter
Zum versamrlUngSleiter wurde Stefan Körner gewählt
b) Schrij~tührer

Zum SChriftf~l~rer wurde Thomas Göttmann gewählt
a) Wahll~iter

Zum Wahlleiter wurde Katrin Eberhardt gewählt
b) Wahlh1ljer

Zum Wahlhe er wurden Sebastian Grömcke und Vinzent Vietzke gewählt

I. Name, Tät keit und Mitgliedschaft

4) Satzung:

§ 1 - Name, Si und Tätigkeitsgebiet
(1) Der Kreisverban I Landsbergilech - nachfolgend KV genannt - ist eine Untergliederung des Bezirksverbandes Oberbayern im Landes-

verband Bayern in dLr Piratenpartei Deutschland.

(2) Der KV führt der INamen Piratenpartei Deutschland Kreisverband Landsberg am Lech. Die Verwendung des verkürzten Namens "Pira-

tenpartei LandsberJi ist zulässig. Die offizielle Abkürzung des Kreisverbandes lautet: PIRATEN Landsberg.

(3) Der Sitz des KV i~t Landsberg am Lech.

(4) Das TätigkeitSge~iet des Kreisverbands Landsberg ist die Stadt Landsberg am Lech und der Landkreis Landsberg am Lech. ~r
s 2 - MitgliedScfaft )T~

(1) Mitglied des KV i t jedes Mitglied der Piraten partel Deutschland mit angezeigtem Wohnsitz im Geltungsbereich dieser Satzung, naCh-b?;'

folgend Pirat genan~t. (2) Eine Mitgliedschaft in einer anderen politischen Vereinigung muss dem Kreisvorstand der PIRATEN Landsberg

gegenüber unverzüJ ich angezeigt werden. 5i%
§ 3 - Erwerb de I Mitgliedschaft ."
Es gilt die Satzung f.r übergeordneten Organisationseinheit der Piraten partei Deutschland. / '.er'
§ 4 - Rechte uni,. Pflichten der Piraten )1_JfJf~
Die Regelungen vonl

l
echten und Pflichten der übergeordneten Gliederungen gelten für den Kreisverband und seine untergeordneten . ,~

Gliederungen entsp echend. Eine hiervon abweichende Regelung durch untergeordnete Gliederungen ist unzulässig.

§ 5 - Beendigunf der Mitgliedschaft My::-/
(1) Die Beendigung ~Ier Mitgliedschaft ist gemäß Landessatzung dem Kreisverband anzuzeigen. ~o/~

(2) Die Beendigung .~er Mitgliedschaft im Kreisverband erfolgt durch Wechsel des Wohnsitzes in einen anderen Kreis oder durch Beendi-

gung d~r MitgliedSC~laft in der Piratenpartei Deutschland. . j
(3) Im Ubrigen wird Clie Beendigung der Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland durch die Satzungen der übergeordneten Gliede- I"-
rungen geregelt. 11 1/'
s 6 - Ordnungs,aßnahmen
Die Regelungen zu dflln Ordnungsmaßnahmen, die in der Satzung der nächstübergeordneten Gliederung getroffen werden, gelten ent-

sprechend auch auf I reisebene.

11.Gliederung
'I

§ 7 - Gliederung
(1) Der Kreisverband Landsberg ist eine Untergliederung der Piratenpartei Deutschland Bezirksverband Oberbayern.

(2) Der Kreisverban ! I umfasst das Gebiet des Landkreises Landsberg.

(3) Im Kreisverbandl önnen sich Ortsverbände gliedern.

(4) Die Bildung eine I Untergliederung bedarf einer Gründungsinitiative aus mindestens 3 Mitgliedern und der Zustimmung des Kreisvor-

staudes. Der Kreisvorstand gibt seine Zustimmung mit einfacher Mehrheit,

§ 8 - Verhalten Ireise von Gliederungen

r ':
~,'

• z",

~
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Der KV verpflichtet lich' den Regelungen der übergeordneten Satzungen bezüglich des Verhältnisses von Bundespartei und Landesver-

bänden Folge zu lei 11 en und seine Untergliederungen zu ebensolchem Verhalten anzuhalten.

111.Die Orga des Kreisverbandes
§ 9 - Organe d Kreisverbands
(1) Organe des Krei erbandes sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Gründungsversammlung.

§ 10 - Die Grün ungsversammlung
(1) Die GründungsvJlsammlung tagt nur einmal, und zwar am 21.01.2012. Auf der Gründungsversammlung wird der erste Kreisvorstand

gemäß dieser Satzu Iig gewählt.

(2) Diese Satzung tn
l

t mit Verabschiedung durch die Gründungsversammlung in Kraft.

§11 - Der Krei,rarteitag
(1) Der KreisparteitJg ist das oberste Organ des Kreisverbandes. Er beschließt die Richtlinien und Ausrichtung der Arbeit des KV welche

der Kreisvorstand u~zusetzen hat.

(2) Der KreisparteitMlg ist die Mitgliederversammlung auf Kreisebene. Jedes Mitglied hat auf dem Kreisparteitag das Recht der freien

Rede. ~I
(3) Zum Kreisparteiüag lädt der Vorstand jedes Mitglied in Textform unter Einhaltung der Ladungsfrist ein. Die Einladung hat Angaben

zum Tagungsort, Ta~ungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden,

zu enthalten. Späte\ens fünf Tage vor der Mitgliederversammlung sind die Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdau-

er und alle bis dahi~ dem Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.

(3a) Der Kreisvorstard lädt jedes Mitglied binnen Frist per E-Mail ein. Mitglieder, die keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, werden

stattdessen per Bri1i oder Fax eingeladen.

(4) Es gibt OrdentliC~e und außerordentliche Mitgliederversammlungen.

(4a) Die Ordentlich41MitgliederversammlUng tagt mindestens einmal jährlich. Grundsätzlich finden nur dort Wahlen für Parteiämter statt.

Ausnahme hierzu billl et §10 (5) dieser Satzung. Die Einberufung erfolgt auf Grund eines Vorstandsbeschlusses. Die Ladungsfrist hierfür

beträgt wenigstens 28 Jage.

(4b) Die Einberufun~ einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt aufgrund eines Vorstandsbeschlusses oder wenn 10% der
11

stimmberechtigten ~iraten es schriftlich beantragen. Die Ladungsfrist hierfür beträgt wenigstens 14 Tage.

(5) Ist der Vorstand 11 andlungsunfähig, kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Dies geschieht schriftlich

mit einer Frist von 1 Tagen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes. Sie dient ausschließlich der Wahl eines neues Vor-

;:;O::~,ei,p'rtejtll wählt mindestens =,1 Kassenprüfer. Diesen obliegen die Vorprüfung des finanzlellen Tätigkeitsberichtes tU'. d"~ t
folgenden Krelspart~ltag und die Vorprufung, ob dte Finanzordnung und das PartG eingehalten wird. Sie haben das Recht, Einsicht 111 alle "/~" ,

finanzrelevanten U~terlagen zu verlangen, und auf Wunsch Kopien persönlich ausgehändigt zu bekommen. Sie sind angehalten, etwa~' ,

zwei Wochen vor d4r Kreisparteitag die letzte Vorprüfung der Finanzen durchzuführen. Ihre Amtszeit endet durch Beendigung der Mit· /

gl1edschaft in der prtenpartei Deutschland, Rücktritt, Entlassung durch den Kreisparteitag oder mit Wahl ihrer Nachfolger. ~ 'V
(7) Der Kreisparteit]lg nimmt den Tätigkeitsbericht des Vorstandes entgegen und entscheidet daraufhin über seine Entlastung. ,

(8) Über den KreisP1lrteitag, dessen Beschlüsse und Wahlen wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt, das von der Protokollführung, der Ver- Jl.IJ.dl
sammlungsleitung U[d der Wahlleitung unterschrieben wird. Ifl'~'
(9) Der Kreisparteitag tagt öffentlich. Sofern nicht von der Mitgliederversammlung anders beschlossen, sind Gäste hierzu zugelassen und

die Live'Übertragun~ sowie Aufnahmen von Rednern der Mitgliederversammlung sind als Mitschnitt der Rede in Ton sowie Bild gestattet.

1

1

s 12 - Der KreiSil orstand
(1) Der Kreisvorstanill besteht aus:

• einem Vorsitzenden,

• einem stellvertretenden Vorsitzenden,

• einem Schatzmeister,

• zwei Beisitzern

Auf Beschluss des Parteitags kann der Vorstand auf 3 Mitglieder - Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister - ver-

kleinert, oder auf 7~itglieder erweitert werden.

(2) Der Vorstand Ve1tritt den Kreisverband nach innen und außen. Er führt die Geschäfte auf Grundlage der Beschlüsse der Parteiorgane.

(3) Der Kreisvorstand regelt die Geschäftsführung unter sich. Er kann weitere Mitglieder für besondere Aufgaben heranziehen. In Fällen,

die eine perSÖnliChj11AnWesenheiterfordern ode.r erwarten lassen, kann der Vorstand die Wahrnehmung, "" geriChtli~hen Oder. außerge-

ncntücnen vertretujg, die Geschaftsfuhrung, die Antragstellungen m Wahlzulassungs-Verfahren, oder ähnliches an emen speziett zu

diesem ZweckW brum"htl"'d" Piraten übertrazen.

+
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(4) Die Mitglieder d IlKreisvorstandes werden vom Kreisparteitag und erstmalig durch die Gründungsversammlung in geheimer Wahl für

die Zeit bis zum fol ,knden ordentlichen Kreisparteitag gewählt.

(5) Der Vorstand tri~t in seiner Amtsperiode mindestens zweimal zusammen. Er wird vom Vorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung,

von einem seiner StJllvertreter in Textform mit einer Frist von 7 Tagen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes einberu-

fen. Bei aUßerordenllllichen Anlässen kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen.

(6) Auf Antrag einesl ~ehntels der stimmberechtigten Piraten, jedoch mindestens drei, kann der Vorstand zum Zusammentritt aufgefor-

dert und mit aktuell~n Fragestellungen befasst werden.

(7) Der Vorstand be~~hließt über alle organisatorischen und politischen Fragen im Sinne der Beschlüsse des Kreisparteitags bzw. der

GrÜndUngSVersamm\~ng.

(8) Der Vorstand gid sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese angemessen. Sie umfasst u.a. Regelungen zu:

1

1. Aufgaben und Kompetenzen der Vorstandsmitglieder

2. Dokumentation der Sitzungen

3_ virtuellen oder fernmündlichen Vorstandssitzungen

4. Form und Umfang des Tätigkeitsberichts

5. Beurkundung von Beschlüssen des Vorstandes

(9) Der Vorstand lie ert zum ordentlichen Kreisparteitag einen schriftlichen Tätigkeitsbericht ab, Dieser umfasst alle Tätigkeitsgebiete

der vorstandsmitglilder, wobei diese in Eigenverantwortung des Einzelnen erstellt werden. Wird der Vorstand insgesamt oder ein Vor-

standsmitglied nich~lentlastet, so kann der Kreisparteitag oder der neue Vorstand gegen ihn Ansprüche geltend machen. Tritt ein Vor-

standsmitglied zurü~k, hat dieser unverzüglich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen und dem Vorstand zuzuleiten.

(10) Tritt ein vorsta~dsmitglied zurück bzw. kann dieses seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen, so geht seine Kompetenz wenn mög-

lich auf ein anderesll~orstandsmitglied über. Der Vorstand gilt als nicht handlungsfähig, wenn mehr als zwei Fünftel der gewählten Vor-

standsmitglieder zutckgetreten sind, ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen können, wenn die Posten des Vorsitzenden oder des

Schatzmeisters unb4setzt sind oder wenn der Vorstand sich selbst für handlungsunfähig erklärt. In einem solchen Fall ist unverzüglich ein
I

außerordentlicher ~ leisparteitag einzuberufen und vom restlichen Vorstand zur Weiterführung der Geschäfte eine kommissarische Ver-

tretung zu ernenne I. Diese endet mit der Neuwahl des gesamten Vorstandes.

(11) Tritt der gesa~ leKreisvorstand geschlossen zurück oder kann seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen, so führt der Bezirksvor-

stand kommissarisc 1 die Geschäfte bis ein von ihm einberufener außerordentlicher Kreisparteitag unverzüglich stattgefunden und einen

neuen Kreisvorstan gewählt hat.

~~~!~~~~~~~:~r~I1U~_____ *<t-
(1) Die Partei deckt ihre Aufwendungen durch Mitgliedsbeiträge, Sonderbeiträge, Umlagen, Spenden, Erträge aus Vermögen, Veröffentli

chungen "wie d"'j sonstige Einnahmen,

s 14 - ßeitragsJ dnung

(1) Die MitgliedSbei1l1 äge werden von der Beitragsordnung der übergeordneten Gliederungen geregelt. Sonderbeiträge werden nicht

erhoben.

(2) Der Kreisverban ' hat Anspruch auf Mitgliedsbeitragsanteile.

s 15 - BUChftihr~ng und Kassenprüfung
(1) Der KreiSSchatz11eister hat fUr ordnungsgemäße Buchführung und Belegführung Sorge zu tragen.

(2) Er ist verPflicht1~' jedem einzelnen der vom Kreisparteitag gewählten Kassenprüfer jederzeit vollen Einblick in die Buchhaltung des

Vorstandes zu gewälren.

(3) Am Schluss eineJ jeden Geschäftsjahres ist von den zwei Kassenprüfern die Kassen- und Rechnungsführung des Kreisverbandes sach-

lich und formal zu 9 üfen. Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören. Uber alle Kassen- und Rechnungsprüfungen ist eine Niederschrift zu

fertigen, die von def Kassenprüfern zu unterschreiben und unverzüglich von ihnen dem geschäftsführenden Vorstand vorzulegen ist. Die

Niederschrift ist z)li Jahre bei den Akten aufzubewahren.

(4) Der Vorstand ist erechtigt, Finanzgebaren und Kassenverhältnisse bei den Untergliederungen durch von ihm Beauftragte überprüfen

zu lassen.

(5) Für die Rechnun~slegUng gilt die Finanzordnung der nächstübergeordneten Gliederung entsprechend.

§ 16 - Geschäft I~ahr
Das Geschäftsjahr d~s Kreisverbandes ist das Kalenderjahr.

~an~tJau~ah~.
§ 17 - Augeme]es zu Wahlen
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(1) Die Bewerberau stellung für Wahlen zu Volksvertretungen im Kreisgebiet erfolgt nach den Regularien der einschlägigen Gesetze

sowie den vorgabenlder Bundes-, landes- und Bezirkssatzung. Bewerber sollen - soweit erforderlich - ihren Wohnsitz im Wahlkreis haben

und Mitglied im Krelfverband sein.

(2) Die Aufstellung findet im Rahmen einer Nominierungsversammlung statt, zu der der Kreisvorstand mindestens zwei Wochen vorher

schriftlich (Brief, E- ail oder Fax) alle stimmberechtigten Mitglieder einladen muss. Die Einladung muss ausdrücklich auf die Nominie-

rungs-Versammlung rinweisen.

(3) Der Kreisverbanä ist für landkreiswahlen und, sofern kein Ortsverband besteht, für Gemeindewahlen innerhalb seines Tätigkeitsge-

biets zuständig.

(4) Die Nominierung der Kandidaten erfolgt nach demokratischen Grundsätzen in geheimer Wahl. Gewählt ist wer jeweils mehr, als die

Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen konnte. Sollte nach dem ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit erreicht

worden sein, findet ine Stichwahl zwischen den Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Sollte auch dann kein Kandidat ausgewählt

sein, reicht im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit. Die Reihenfolge der Listenkandidaten im beschlossenen Wahlvorschlag richtet

sich nach der Zahl dbr auf sie entfallenden Stimmen.

(5) NominierUngS-V~~SammIUngen können auch im Rahmen eines Kreisparteitags stattfinden, wenn in der ladung ausdrücklich darauf

hingewiesen wurde ~nd sichergestellt ist, dass nur insoweit Stimmberechtigte an den Nominierungswahlen teilnehmen.

518 - Geschäftsbrdnung der Versammlungen
(1) Das Protokoll de~ Nominierungs-Versammlung muss mindestens enthalten:

1. Ort und Zeit der Versammlung;

2. Form und Datum ihrer ladung;

3_ Zahl der erschienenen Stimmberechtigten;

4_ Gang der Wahlen und Abstimmungen;

5. Ergebnis der Nominierungswahlen.

(2) Das Protokoll dei Versammlung ist vom Versammlungsleiter und von zwei weiteren Teilnehmern zu unterschreiben; sie haben dabei

zu versichern, dass dlie Wahl der Bewerber und die Reihenfolge der Listenkandidaten in geheimer Abstimmung erfolgt ist.

(3) Im übrigen gelte~ für Nominierungs-Versammlungen sinngemäß die Regelungen dieser Satzung über den Kreisparteitag sowie seine

Geschäftsordnung.

VI. Allgemei e Bestimmungen
5 19 • Satzungs und Programmänderung . . ... ~of-
(1) Änderungen der I reissatzung können nur von einem Kreisparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht das dringende

Erfordernis einer sabungsanderung zwischen zwei Kreisparteitagen, 50 kann die Satzung auch geändert werden, wenn mindestens 2/3

der stim1berechtiglen Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf Änderung schriftlich einverstanden erklären.

(2) Die GrUndsatzpr~gramme der übergeordneten Gliederungen werden vom KV übernommen.

(3) Ein eiJenes wahl~rogramm basierend auf den Werten des Grundsatzprogrammes kann auf Kreisebene für Kommunalwahlen bei Be-

darf von der Mitglie~erversammlUng verabschiedet werden. Dieses Wahlprogramm kann nur mit einer 213-Mehrheit der anwesenden

stimmberechtigten 1iraten beschlossen und geändert werden.

(4) Über einen AntraF auf Satzungs- oder Programmänderung auf einer Mitgliederversammlung kann nur abgestimmt werden, wenn er

mindestens 14 Tage ror Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingegangen ist. Anträge zur Anderung oder Ergän-

zung fristgerecht eingereichter Anträge können jederzeit gestellt werden. f-1--
s 20 . Parteiäm~er und Mandate / (rt-
(1) Die Regelungen der nächstübergeordneten Gliederung zu den Parteiämtern und Mandaten finden Anwendung. t t
s 21 . SchiedsgJrichtsordnung I
(1) Es gilt die satzu~g der nächstübergeordneten Gliederung mit eigenem Schiedsgericht der Piraten partei Deutschland. r-:

I

s 22 . Nachrangigkeit der satzung1/J /I.
(1) Falls ein oder m hrere Punkte dieser Satzung den Satzungen der übergeordneten Gliederungen widersprechen oder nicht eindeutig ( //J
sind, gilt für diese A schnitte die Satzung der übergeordneten Gliederungen in folgender Reihenfolge:

1. Satzung des Bezirksverbandes +
2. Satzung des landesverbandes

3. Satzung des Bundesverbandes

(2) Alle anderen Ab1lihnitte dieser Satzung bleiben davon unberührt.

s 23 - SalvatoriJthe Klausel
. (1) Sollten einzelne Bestimmungen der Satzung rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder nach Inkrafttreten unwirksam oder

undurchführbar wer en, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht,berührt.
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(2) An die Stelle dei unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren

Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Mitgliederversammlung mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-

mung verfolgt hat. II
(3) Die vorstehendem Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Satzung als lückenhaft erweist.

Abstimmungsergebnis: um 19h52 - Die Satzung wurde einstimmig angenommen

5) TOP 8: Wmhl des Vorstandes

Verfahren des trrroval- Voting bei 3 Gegenstimmen angenommen.

a. VI' orsitzender
Kandidaten: ~

• Tobias rage - #1
• Marius llgaier - #2
• Bemd tgmeier - #3
• HUbertL eckl - #4

AbStimmUngS~rgebniS:
Gültige Stimm~ettel: 17
Ungültige Stirrbzettel: 1

• Tobiasl10
• Marius 4
• Bemd-7
• Hubert - 2

Gewählt ist Tobias Frage; Tobias nimmt die Wahl an.

b. Stv, Vorsitzender

Kandidaten:

• M
• Th as Tretter
• Mi! ael Fuchs-Gamböck
• Hu1ßertHeckl
• Berhd Hagmeier

AbStimmUngS~rgebniS:
Gültige Stimmzettel: 17
Ungültige Stinbzettel: 1

• Marius 9
• Themas - 5I
• Michael- 8
• Hubert 2
• Bemd 6

Gewählt ist Marius Allgaier; Marius nimmt die Wahl an.

~(6

t
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Abstimmung: (j), 2 oder 4 Beisitzer

11

c. Schatzmeister

Kandidaten:
• Erid Lembeck
• Thdl as Tretter

AbStimmUngS~rgebniS:
Gültige Stimm~ettel: 18

• Eric - 8il
• Thomas - 10

Gewählt ist T lomas Tretter; Thomas nimmt die Wahl an.

d. Beisitzer

Abstimmung lmeinsame oder einzelne Wahl? Für gemeinsame Wahl: 9; für getrennte Wahl: 6

Kandidaten:
• Ignaz Schiele
• Fra~ Willus
• Lukas Müller
• Hu~ert Heckl
• Mitaei Fuchs-Gamböck

Abstimmungs1ergebnis:
Gültige Stimm~ettel: 18

• Ignaz * Stimmen
• Frank
• Hubertj
• Lukas 4
• Michad 7

Gewählt ist Iglaz Schiele im ersten Wahlgang; Ignaz nimmt die Wahl an.

AbstimmUngS~rgebniS:
Gültige Stimmzettel: 17
Ungültige Stirrbzettel: 1

I
• Frank 4
• Hubertl
• Lukas j

• MichaJlI0

Gewählt ist Mthael Fuchs-Gamböck im ersten Wahlgang; Michael nimmt die Wahl an.

6) Wahl Kassenprüfer
Eric Lembeck 11

Ralf Schneidenbach
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7) Schluss der Sitzung

Der Versamml ngsleiter schließt um 21h58 die Gründungsversammlung

Dieses protokLI wurde gelesen und genehmigt:

I

Stefan Körner
- Versammlungsleiter -

A~
Marius Allgaier
- Stv. Vorsitzender -

Igna7tSchiele
- Beisitzer 1 -

't.~"-~
• I

Katrin Eberhardt
- Wahlleiterin -

(2b l~-h:i-t?t·~-a.-z;&~tv
Sebastian Grömcke
- Wahlhelfer -


